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Verein Wasser für Wasser (WfW), 6003 Luzern: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das 
Projekt WfW AQUADEMIA 
  

1. Erwägungen 

Der Verein Wasser für Wasser (WfW), Luzern, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds 
an das Projekt WfW AQUADEMIA. Im Zentrum von WfW AQUADEMIA steht die Förderung von 
BNE-Kompetenzen (Bildung für Nachhaltige Entwicklung, ein Bestandteil des Lehrplans 21) an-
hand der Ressource Wasser mit dem Ziel, den Schutz der Ressource zu stärken. Gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern des Kantons Solothurn werden die Handlungsspielräume für ei-
nen fairen und klimafreundlichen Umgang mit der Ressource Wasser erarbeitet. Das Kernstück 
von WfW AQUADEMIA bildet der eigens entwickelte Wasser-Zyklus, welcher ein Jahr dauert 
und aus unterschiedlichen pädagogischen Einheiten (Inspirationen, wissenschaftliche Experi-
mente, Workshops, Aktionstag) besteht, welche methodische, soziale und persönliche BNE-Kom-
petenzen stärken. WfW AQUADEMIA stellt ein attraktives Unterrichtsprogramm mit einem Bün-
del an Lerninhalten dar, welches von interessierten Schulen auf freiwilliger Basis übernommen 
und mit welchem Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen ein verantwortungsvoller Um-
gang mit der Ressource Wasser nähergebracht werden kann. Für die Durchführung des Work-
shops sowie die Organisation und Umsetzung des Aktionstags ist der Verein Wasser für Wasser 
(WfW) jeweils vor Ort. Der Themenschwerpunkt liegt auf drei Modulen: «Wasser und Konsum», 
«Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung» und «Berufswelt Wasser». Es ist ein Aufwand in der 
Höhe von Fr. 340'000.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Dem Verein Wasser für Wasser (WfW), Luzern, ist an das Projekt WfW AQUADEMIA ein 
einmaliger Beitrag von Fr. 10'000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, 
dass es sich um ein Engagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn handelt. 
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2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt eines Nachweises 
über die Durchführung im Kanton Solothurn sowie einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (83592) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Amt für Umwelt, Abteilung Koordination 
Verein Wasser für Wasser (WfW), Anna Zwald, Neustadtstrasse 3, 6003 Luzern 


